
Dresden, 9. Dezember. Das im Prozeß des Schriftstellers Karl May gegen den Redakteur Lebius wegen 

Meineids eingeleitete Verfahren ist durch Gerichtsbeschluß eingestellt worden. 

Aus: Biebricher Tagespost. 09.12.1910. 

Texterfassung: Hans-Jürgen Düsing, März 2018 

 


